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Antisemitismusdebatten als politisierte 
Deutungsmachtkonflikte in der postmigrantischen 
Gesellschaft 

Charlotte Wiemann 

1 Einleitung 

Die Frage, auf welcher Grundlage Antisemitismus wie, von wem und bei wem 
bestimmt wird und bestimmt werden sollte, steht seit einigen Jahren – nicht 
nur – im postmigrantischen1 Deutschland im Mittelpunkt kontroverser öffent-
licher Debatten. Besonders intensiv wird hierzulande über den sogenannten is-
raelbezogenen Antisemitismus gestritten: Ab wann oder in welchem   Kontext 
gilt   eine   bestimmte   Person oder   Handlung   als   israelbezogen antisemi-
tisch? Wo   liegen   die   Grenzen   zwischen   legitimer   Kritik an den Hand-
lungen des israelischen Staates und illegitimer Israelfeindschaft? Auf welcher 
(wissenschaftlichen) Konzeption basierend wird eine entsprechende Einord-
nung getroffen? Inwieweit beeinflussen unterschiedliche Identitäten die Hal-
tung zu diesen Fragen und inwieweit können und dürfen diese eine Rolle spie-
len? Aktuelle Beispiele sind etwa die Dispute um den sogenannten „zweiten 
Historikerstreit“, die Frage, ob die Journalistin Nemi El-Hassan oder der poli-
tische Theoretiker Achille Mbembe Antisemit:innen seien oder wie politisch 
und gesellschaftlich mit der transnationalen Israelboykott-Bewegung Boycott, 
Divestments, Sanctions (BDS) umgegangen werden sollte. Auch die Sinnhaf-
tigkeit und Treffgenauigkeit der zwei am prominentesten diskutierten Antise-
mitismus-Definitionen (Arbeitsdefinition der International Holocaust Remem-
berance Alliance (IHRA) und Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)) 
werden im Zuge dieser Diskussionen kontrovers debattiert. Der Streit um die 
Bestimmung von (israelbezogenem) Antisemitismus (nachfolgend abgekürzt 
als ‚Antisemitismusdebatte‘) wird dabei in einer Vielzahl politischer wie ge-
sellschaftlicher Räume ausgehandelt: auf Twitter und Instagram, in Feuille-
tons, aber auch in politischen Gremien auf Bundes- und Länderebene, in Lan-
desrundfunkräten und in der Justiz. Im Rahmen der Aushandlungsprozesse 
wird die Bedeutung staatlicher Akteur:innen durch die Bereitstellung oder 

1  Als postmigrantische Gesellschaft verstehe ich im Sinne Naika Foroutans eine Gesellschaft, 
die durch Migrationserfahrungen eine kollektive Prägung erfahren hat, diese grundsätzlich 
anerkennt und ihre Auswirkungen politisch diskutiert (vgl. Foroutan 2019). 
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Streichung von Fördermitteln oder Veranstaltungsräumen ebenso thematisiert 
wie die Rolle mehr oder minder öffentlichkeitswirksamer Einzelpersonen wie 
El-Hassan. 

In der (wissenschaftlichen wie feuilletonistischen) Betrachtung dieser Aus-
handlungsprozesse wurden bereits verschiedene Deutungsansätze eingebracht, 
um die skizzierten Prozesse zu analysieren. So wird bisweilen eine zunehmend 
kontraproduktive Polarisierung der ‚Antisemitismusdebatte‘ beklagt (vgl. 
exemplarisch Arnold 2022; Berek 2019; Morina 2022). In einem Text für die 
Bundeszentrale für politische Bildung hat Peter Ullrich (2020) hingegen Ten-
denzen der Verrechtlichung sowie Versicherheitlichung ausgemacht. 2 Beiden 
Perspektiven ist gemein, dass sie die derzeitige Debattenlage im Kern als be-
drohlich beurteilen: Während sich aus der Feststellung einer versicherheitlich-
ten oder verrechtlichten Debatte die Befürchtung ableiten lässt, dass das 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit und spezifische Positionen im Rahmen der 
Aushandlungsprozesse durch bestimmte Sicherheitslogiken sowie restriktiv 
wirkende  Rechtsfortbildung beschränkt werden könnte, geht die Feststellung 
einer zunehmenden Polarisierung der Debatte nicht selten mit der Befürchtung 
eines fundamentalen ‚Auseinanderdriftens‘ von Haltungen und der Aufkündi-
gung eines – wie auch immer gelagerten – gesellschaftlichen Konsenses ein-
her. 

Ohne mögliche Auswirkungen der von beiden Positionen artikulierten Ge-
fahren grundsätzlich zu negieren oder ihnen anekdotische Evidenz absprechen 
zu wollen, halte ich es für analytisch vielversprechender, die gegenwärtigen 
Debatten als Politisierungsprozesse zu analysieren. Ein entsprechendes Heran-
gehen ermöglicht zunächst (aufgrund des Fehlens der negativen demokratie-
theoretischen Implikationen) eine weniger reduktionistische und fatalistische 
Betrachtungsweise. Weiterhin wird durch die in der qualitativen Politisie-
rungsforschung genutzte Prozessanalyse eine detaillierte Nachzeichnung der 
ablaufenden Prozesse ermöglicht, die dazu beitragen kann, die verschiedenen 
beteiligten Akteur:innen, Argumente, Ziele und Aushandlungsräume eines 
Prozesses detailliert und in der gebotenen Komplexität wiederzugeben. Damit 
einhergehend kann die aktuelle Debattenlage als Möglichkeitsfenster betrach-
tet werden, im Rahmen dessen verschiedenen Perspektiven auf die Definiti-
onsmerkmale und Grenzen von israelbezogenem Antisemitismus in der post-
migrantischen Gesellschaft Raum gegeben werden kann. Dadurch wird eine 
Multiperspektivität gestärkt, die langfristig zu einer Präzisierung der Debatte 
und einem breiteren Konsens bei der Bekämpfung von Antisemitismus führen 
kann.  

2  Neben Versicherheitlichung und Verrechtlichung greift Ullrich in seinem Beitrag auch eine 
Antifaisierung der „Antisemitismusdebatte“ als mögliche Entwicklung auf. Diese wird aus 
Kapazitätsgründen im vorliegenden Beitrag nicht weiter behandelt. 

This content downloaded from 103.216.48.162 on Mon, 02 Sep 2024 03:23:56 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



25 

2 Theoretische Zugänge 

Versicherheitlichung beschreibt aus politikwissenschaftlicher Perspektive zu-
nächst allgemein, wie ein Handlungsfeld (zunehmend) als sicherheitspoliti-
sches Ordnungsproblem dargestellt und seine Bearbeitung mit einem entspre-
chenden Handlungsdruck unterlegt wird. Gemäß der ursprünglichen Konzep-
tion führt eine Versicherheitlichung eines Feldes zu einer Einschränkung de-
mokratischer Prozesse und öffentlicher Meinungsbildung in bzw. zu ebendie-
sem (vgl. Buzan et al. 1998). Das Konzept der Verrechtlichung bezeichnet im 
politikwissenschaftlichen Verständnis wiederum gemeinhin eine Entwicklung, 
in der politische Handlungsräume und Lebensbereiche zunehmend durch Ge-
setze, Verordnungen, Erlasse und Normierungen bestimmt werden (vgl. Liste 
2021). Ausgangslagen oder Ereignisse werden nicht mehr als politisch auszu-
handelnde Politikfelder interpretiert, sondern als durch Gesetzgebung zu lö-
sendes Ordnungsproblem.  

Die in der Einleitung benannte Polarisierung der ‚Antisemitismusdebatte‘ 
wird bisweilen auch mit dem Begriff der Politisierung umschrieben. Im Sinne 
von Michael Zürn und Matthias Ecker-Ehrhardt (2012) sowie angelehnt an die 
Arbeiten Claudia Wiesners (2020; 2021) verstehe ich Politisierung zunächst 
als einen Prozess, in dessen Rahmen ein verhandeltes Thema als politisch mar-
kiert wird, damit einhergehend in einem bestimmten Zeitraum eine gesteigerte 
öffentliche Aufmerksamkeit erfährt und von einer größeren Anzahl von Ak-
teur:innen mit divergierenden Positionen und Zielen in verschiedenen gesell-
schaftlichen wie politischen Arenen ausgehandelt wird.  

In Anlehnung an Wiesner vertrete ich einen weiten Politisierungsbegriff. 
Dieser besagt, dass Politisierung nicht ausschließlich in politisch-institutionel-
len Arenen mit dort angesiedelten Akteur:innen stattfindet, sondern ebenso 
‚auf der Straße‘, in den Medien oder in Seminarräumen von Universitäten, 
letztlich überall stattfinden kann: „Everything and everyone can be part of po-
litics at all times. Politics relates to what actors do and not to the system or 
sphere in which they act. […] Politicisation, then, means to mark an issue as 
an object or a topic of political action“ (Wiesner 2021: 21–22). Ein entspre-
chender Prozess kann durch einzelne Sprechakte ebenso in Gang gesetzt wer-
den, wie durch nonverbale Ereignisse oder Handlungen oder aber sich inkre-
mentell entwickeln. Für den von mir verwendeten Politisierungsbegriff ist 
ebenso konstitutiv, dass sich die Abläufe nicht lediglich in einer einzelnen 
Arena abspielen, sondern Arenen-übergreifend, also eine gewisse Reichweite 
erzielen. Darüber hinaus werden verschiedene Akteur:innen mit unterschiedli-
chen Hintergründen miteinbezogen, bspw. zivilgesellschaftliche Gruppierun-
gen, Gerichte, Journalist:innen oder Politiker:innen. Klassische politisch-insti-
tutionelle Arenen wie Parlamente und die dort stattfindenden Aushandlungs-
prozesse können den zentralen Austragungsort der Politisierung bilden, sie tun 
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dies aber nicht notwendigerweise. Zusammenfassend lassen sich demnach vier 
zentrale Merkmale von Politisierung festhalten:  

 Politisierung kennzeichnet einen Prozess.
 Politisierung geht mit einer gestärkten Aufmerksamkeit für ein Thema ein-

her, das in verschiedenen, politischen und oder gesellschaftlichen Hand-
lungsfeldern bzw. Arenen ausgehandelt wird.3

 Politisierung involviert verschiedene Akteur:innen und Positionen (‚Sei-
ten‘) aus verschiedenen politischen wie gesellschaftlichen Handlungsräu-
men.

 Die verschiedenen im Rahmen eines Politisierungsprozesses geäußerten
Positionen stehen symptomatisch für gesellschaftliche Konfliktlinien bzw.
Deutungsmachtkonflikte, die im Zuge der Politisierung hervorbrechen und
artikuliert werden.

Der Prozess der Politisierung ist ergebnisoffen (vgl. Wiesner 2021). Es ist 
denkbar, dass nach einem gewissen Zeitverlauf wieder eine Entpolitisierung 
des Themas eintritt (sowie gegebenenfalls anschließend eine erneute Politisie-
rung). Einzelne Handlungsschritte im Rahmen eines Politisierungsprozesses 
können dabei auch explizit eine Entpolitisierung zum Ziel haben. Demnach ist 
es auch möglich, dass einzelne Akteur:innen im Rahmen einer Politisierung 
versuchen, das jeweils ausgehandelte Thema in ihrem Sinne zu versicherheit-
lichen oder zu verrechtlichen. Ein entsprechender Schritt geht jedoch nicht au-
tomatisch mit einer Entpolitisierung des Prozesses einher. Das hier verwendete 
Konzept der Politisierung deckt mit seinem breiten Verständnis des Politischen 
eine Vielzahl von Handlungsschritten ab, die auch im Einzelnen – wie im Falle 
der Versicherheitlichung oder Verrechtlichung – als aus demokratietheoreti-
scher Perspektive problematisch bewertet werden könnten. Weiterhin können 
vereinzelte Politisierungsepisoden, die von sehr starker Polarisierung gekenn-
zeichnet sind, möglicherweise auch auf eine „Hyperpolitisierung“ schließen. 4 
Auch kann nicht abschließend definiert werden, wann eine so große Polarisie-
rung zwischen den beteiligten Akteur:innen vorliegt, dass keine politisierten 

3  In Abgrenzung von quantitativen Zugängen zur politikwissenschaftlichen Politisierungs-
forschung, die die Salienz eines Themas zumeist mit einer quantitativen Auswertung 
themenbezogener Medienberichterstattung ermitteln (vgl. z.B. Hutter et al. 2016), fokussiere 
ich mich stärker auf qualitative Dynamiken.  

4  Für das Konzept der Hyperpolitisierung siehe z.B. Jäger (2022). Jäger konstatiert eine 
Zunahme gesellschaftlicher Empörungswellen und anschließender „Seitenbildungen“, die 
jedoch nur selten in – im klassischen Sinne - politische Handlungen „übersetzt“ würden: 
„every major event is scrutinised for its ideological character, this produces controversies 
which play out among increasingly clearly delineated camps on social media platforms, and 
are then rebounded through each side’s preferred media outlets. Through this process much 
is politicised, but little is achieved“ (Jäger 2022).  
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Aushandlungsprozesse im hier verstandenen Sinne mehr stattfinden (können). 
Gemäß des postulierten breiten Politisierungsbegriffs bietet ein Blick auf die 
Anzahl und Diversität der beteiligten Akteur:innen und Austragungsorte im 
jeweiligen Fall jedoch eine erste Orientierung.  

3 ‚Antisemitismusdebatten‘ in der postmigrantischen 
Gesellschaft 

Nachfolgend werden drei Stränge der aktuellen deutschen ‚Antisemitismusde-
batte‘ wiedergegeben, um mit Fokus auf unterschiedliche Aushandlungs-
räume, Akteur:innen und Themen, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
einen möglichst breiten Querschnitt über Vielfältigkeit und Umfang der De-
batte zu vermitteln.  

3.1 Debattenstrang I: Streit um BDS-bezogene Veranstaltungen in 
öffentlichen Räumen 

Im Mai 2019 nahm der Bundestag einen gemeinsamen Antrag von CDU/CSU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Der BDS-Bewegung 
entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ an. Der Bundestag 
verurteilt die BDS-Kampagne und deren Aufruf zum Boykott und fordert Län-
der, Städte und Gemeinden auf, sich dieser Haltung anzuschließen. Der Be-
schluss gilt laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bun-
destags als „schlichter Parlamentsbeschluss“ ohne rechtliche Verbindlichkeit 
(Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag 2020: 5). Bereits im Vorfeld 
des Beschlusses haben deutsche Landtage, Städte und Kommunen sowie ver-
schiedene zivilgesellschaftliche Organisationen jeweils auf lokaler Ebene und 
mit lokalem Wirkungsraum Beschlüsse gegen antiisraelische Boykotte ver-
fasst: 

München positionierte sich bereits mit einem Stadtratsbeschluss im De-
zember 2017 gegen die BDS-Bewegung mit der Begründung, als Stadtverwal-
tung keine antisemitischen Veranstaltungen unterstützen zu dürfen (vgl. Wet-
zel 2018). Vorausgegangen waren dem Beschluss mehrere öffentliche Kontro-
versen über BDS-nahe Veranstaltungen in öffentlichen Münchner Räumen 
(vgl. ebd.). Gegen den Stadtratsbeschluss klagte der Münchner Klaus Ried. Er 
hatte eine Diskussion über den Beschluss in Räumlichkeiten der Stadt durch-
führen wollen, welche mit Verweis auf eben diesen untersagt wurde. Vor dem 
Verwaltungsgericht München scheiterte Ried zunächst. Aus dem von Rieds 
Anwalt vorgebrachten Recht auf Versammlungsfreiheit folge laut dem Ver-
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waltungsgericht kein Recht für die Nutzung öffentlicher Räume. Als nächst-
höhere Instanz urteilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Jahr 2020 
jedoch, dass dem Kläger Ried sehr wohl die Nutzung eines städtischen Bür-
gersaals für eine Diskussionsveranstaltung über den Stadtratsbeschlusses zu-
stehe: Ein Ausschluss der Raumnutzung auf Grundlage des Stadtratsbeschluss 
widerspreche der Meinungsfreiheit. Solange der öffentliche Frieden nicht ge-
fährdet sei, sei für eine entsprechende Beurteilung unerheblich, ob die BDS-
Bewegung antisemitisch sei oder nicht (vgl. Wetzel 2020). Nach dem Urteil 
zog die Stadt München vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, welches 
das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Januar 2022 bestä-
tigte: Eine Kommune könne die Nutzung ihrer Räumlichkeiten im Vorfeld für 
bestimmte Zwecke untersagen, nicht aber für bestimmte Meinungen. Eine ent-
sprechende Einschränkung der Meinungsfreiheit sei verfassungsrechtlich nur 
gewährleistet, wenn erkennbar Rechtsgutverletzungen oder Gefährdungslagen 
drohten, was hier nicht zu erwarten sei (vgl. Janisch 2022). Der Münchener 
Oberbürgermeister Reiter (SPD) kommentierte nach dem Urteil, er habe  
„kein Verständnis dafür, dass in diesen Zeiten - in denen rassistische und antisemitische Äu-
ßerungen so unverhohlen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit geäußert werden und 
unser gesellschaftliches Klima nachhaltig vergiften – der Schutz von Minderheiten keine 
stärkere Berücksichtigung erfährt“ (ebd.).  

Reiter forderte nach dem Urteilsspruch das Land Bayern auf, in der bayeri-
schen Gemeindeordnung eine gesetzliche Grundlage für das Münchener 
Raumverbot zu schaffen. 

In Leipzig wurde im Frühjahr 2019 via Stadtratsbeschluss israelbezogener 
Antisemitismus „auf das Schärfste“ verurteilt. Unter Bezug auf die Arbeitsde-
finition Antisemitismus der IHRA verurteilte der Stadtrat u.a. alle „antisemiti-
schen Boykottaufrufe“ und konstatierte, dass sich die „sogenannte ‚Israelkri-
tik‘ der BDS-Kampagne von der Kritik am Regierungshandeln anderer Staa-
ten“ unterscheide und häufig Antisemitismus verschleiere (Stadt Leipzig 2019: 
2). Die Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. Arbeitsgruppe Leipzig (DIG) be-
grüßte den Stadtratsbeschluss als „Fortschritt bei der Bekämpfung des zeitge-
nössischen Antisemitismus“. Es sei an der kritischen Öffentlichkeit, die im Be-
schluss genannten Maßnahmen zu begleiten und eine „effiziente Umsetzung“ 
zu gewährleisten (DIG Leipzig 2019). Weiterhin wird im Statement der DIG 
Leipzig anerkennend hervorgehoben, dass „muslimischer Antisemitismus“ im 
Beschluss explizit benannt werde. Noch vor Verabschiedung des Beschlusses 
positionierte sich aber auch Widerstand gegen selbigen: In einem offenen Brief 
forderten siebzehn in Leipzig lebende jüdisch-israelische Migrant:innen die 
Angehörigen des Stadtrats auf, dem Beschluss nicht zuzustimmen (vgl. Akavia 
et al. 2019). Es sei unmöglich, Antisemitismus losgelöst von anderen Diskri-
minierungsformen wie Antiziganismus oder antimuslimischem Rassismus zu 
betrachten. Durch die Hervorhebung von muslimischem Antisemitismus im 
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Beschlusstext würden Minderheiten gegeneinander ausgespielt. Darüber hin-
aus forderten die Unterzeichner:innen das Recht ein, die israelische Regierung 
zu kritisieren: „auch in Deutschland, auch öffentlich“ (Akavia et al. 2019). 
Entsprechende Äußerungen seien kein Antisemitismus.  

3.2 Debattenstrang II: Die Causa Nemi El-Hassan 

Der zweite Debattenstrang skizziert den Diskurs um die palästinensischstäm-
mige Journalistin und Moderatorin Nemi El-Hassan, der sich im Herbst 2021 
entspann. Am 13. September 2021 veröffentlichte die BILD-Zeitung einen Ar-
tikel, in dem die Teilnahme El-Hassans an der allgemein als antisemitisch gel-
tenden sogenannten Al-Quds-Demonstration5 aus dem Jahr 2014 einer breiten 
Öffentlichkeit übermittelt wurde (vgl. BILD 2021). BILD bezog sich dabei auf 
den rechtsextremen YouTuber Irfan Peci, der die Demoteilnahme El-Hassans 
zuerst thematisiert hatte (vgl. Merker 2021). Der Artikel der BILD (Titel: „Is-
lamismus-Skandal beim WDR“) stellte unter Verweis auf ihre Teilnahme an 
der Demonstration die Eignung der Medienschaffenden für die Moderation der 
Sendung Quarks des öffentlich-rechtlichen Senders WDR infrage. Der Zent-
ralrat der Juden in Deutschland forderte am 14. September 2021 eine genauere 
Prüfung des Sachverhalts (vgl. Zentralrat der Juden in Deutschland 2021). Die 
jüdisch-deutsche WerteInitiative e.V. forderte in einem offenen Brief eine „lü-
ckenlose Aufklärung der Causa“ und verwies darauf, dass eine postmigranti-
sche Gesellschaft Vorbilder braucht, die nicht an Hassdemonstrationen teil-
nehmen (WerteInitiative 2021). Der WDR gab nach den Veröffentlichungen 
bekannt, den geplanten Einsatz El-Hassans als Moderatorin vorerst auszuset-
zen. El-Hassan distanzierte sich derweil von ihrer damaligen Teilnahme an der 
Demonstration. Wenige Tage darauf veröffentlichten 385 Kulturschaffende 
und Intellektuelle einen offenen Brief, in dem sie sich mit El-Hassan solidari-
sierten und kritisieren, dass dieser aufgrund ihrer palästinensischen Herkunft 
und muslimischen Identität Antisemitismus unterstellt werde (vgl. Wolff et al. 
2021). In einer Stellungnahme problematisierte der ehemalige israelische Bot-
schafter in Deutschland Avi Primor gemeinsam mit Antisemitismusforscher 
Moshe Zimmermann die „Skandalisierung“ des Falles El-Hassan (Huber 
2021), während der Autor Gideon Böss in der Jüdischen Allgemeinen die Dis-
tanzierung der Medienschaffenden als unglaubwürdig einschätzte (vgl. Böss 
2021).  

5  Der Al-Quds-Tag wurde ursprünglich 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah 
Chomeini ausgerufen, um gegen Israels Anspruch auf Jerusalem, aber auch die Existenz des 
israelischen Staates als solchen mobilzumachen. In Deutschland wird der Al-Quds-Tag seit 
Mitte der 1990er Jahre von dem iranischen Regime nahestehenden Akteur:innen organisiert, 
auf der dazugehörigen Demonstration werden stets antizionistische und antisemitische 
Inhalte proklamiert (vgl. Müller 2021). 
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Ende September entschied der WDR, dass El-Hassan nicht als Moderatorin 
für Quarks, wohl aber als Autorin hinter der Kamera tätig werden könne. Als 
Begründung gab Intendant Tom Buhrow nun wiederum „problematische“ Li-
kes El-Hassans aus jüngster Vergangenheit auf verschiedenen Instagram-Sei-
ten an, auf denen israelkritische bis antisemitische Inhalte vertreten würden 
(Der Spiegel 2021). Im Oktober 2021 diskutierte der WDR-Rundfunkrat über 
die weitere Einsetzung El-Hassans (vgl. Kölner Stadtanzeiger 2021). In der 
Berliner Zeitung ergriff El-Hassan Anfang November selbst das Wort und ent-
schuldigte sich erneut für ihre Teilnahme an der Al-Quds-Demonstration. 
Gleichzeitig beklagte sie ein öffentlich vorherrschendes Narrativ, in dem ihr 
als Muslimin Islamismus und Antisemitismus vorschnell unterstellt würden 
und in dem ihr die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken abgesprochen 
würde (vgl. El-Hassan 2021). Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Gast-
beitrags beendete der WDR sämtliche Zusammenarbeit mit El-Hassan: Für 
diese gäbe es kein Vertrauen mehr (vgl. Westdeutscher Rundfunk 2021) Die 
Entscheidung wurde wiederum kontrovers aufgenommen (vgl. exemplarisch 
Hertreiter 2021; Klein 2021). 

3.3 Debattenstrang III: Die akademische Debatte um die IHRA- und 
JDA-Definitionen  

Der dritte Debattenstrang adressiert die akademische Debatte um Antisemitis-
musdefinitionen in Deutschland. Im Jahr 2016 hat die International Holocaust 
Rememberance Alliance (IHRA) eine internationale „Arbeitsdefinition Anti-
semitismus“ vorgelegt, die laut Mitverfasser:innen vornehmlich die praktische 
Erkennung von Antisemitismus durch Praktiker:innen (Lehrkräfte, Sozialar-
beiter:innen etc.) zum Ziel habe (vgl. Wetzel 2019: 2). In den Folgejahren der 
Veröffentlichung entspann sich in Deutschland sowie im angelsächsischen 
Raum eine intensive Auseinandersetzung um die Sinnhaftigkeit und Wirk-
mächtigkeit der Definition. Als Ausgangspunkt der akademischen Debatte in 
Deutschland kann das von Peter Ullrich (2019) angefertigte Gutachten zur Ar-
beitsdefinition im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung gesehen werden. In 
seinem Gutachten übt Ullrich grundlegende Kritik an der Arbeitsdefinition, der 
er „gravierende Mängel“ unterstellt: Die Definition lege einen unverhältnis-
mäßigen Fokus auf israelbezogenen Antisemitismus, während gleichzeitig an-
dere Formen von Antisemitismus außer Acht gelassen würden. Weiterhin kon-
statiert Ullrich u.a. weitreichende Auswirkungen für die grundrechtliche Praxis 
(ebd.: 16).  

Ullrichs Gutachten rief in den darauffolgenden Monaten und Jahren im 
akademischen Raum Zustimmung, aber auch zahlreichen Widerspruch hervor. 
Neben dem Sozialwissenschaftler Ingo Elbe, der Ullrich vorwarf, mit seiner 
Kritik an der IHRA-Arbeitsdefinition BDS zu verharmlosen (vgl. Elbe 2019), 
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äußerte sich als Mitentwicklerin der Definition beispielsweise die Historikerin 
Juliane Wetzel mit einer Stellungnahme, um auf Ullrichs Kritik an der Arbeits-
definition einzugehen. Dieser würde den praxisorientierten Arbeitscharakter 
der Definition nicht als solchen anerkennen. Ullrichs Kritik an der Arbeitsde-
finition sei vornehmlich theoretisch motiviert und würde die „Niederungen“ 
der alltäglichen Arbeit mit dem Phänomen Antisemitismus, für die es eine ent-
sprechende Arbeitsdefinition bräuchte, ignorieren (Wetzel 2019: 2). Die Kritik 
an Ullrichs Gutachten rief wiederum Kritik hervor: In der Jungle World ana-
lysierte etwa der Kulturwissenschaftler Mathias Berek, die Kritiker:innen wür-
den Ullrich mit gezieltem Missverständnis und Unterstellungen zum Feindbild 
konstruieren (vgl. Berek 2019). In der Zeitschrift conflict & communication 
online, in deren Sonderausgabe die akademischen Positionen zur IHRA An-
fang 2022 nochmals aufbereitet wurden, warf die Politikwissenschaftlerin 
Dana Ionescu Ullrich vor, die Definition als solche abzulehnen und seine ei-
gene Rolle als Forschender und Aktivist nicht angemessen zu reflektieren (vgl. 
Ionescu 2022: 5). Die Ethnologin Sina Arnold argumentierte in der gleichen 
Zeitschrift, Ullrich würde den Kernzweck der Definition, eine Orientierungs-
hilfe für Praktiker:innen zu entwickeln, nicht angemessen darstellen (vgl. 
Arnold 2022: 1). Historiker Uffa Jensen unterstützte im gleichen Format die 
Kritik Ullrichs an der IHRA-Arbeitsdefinition und kritisierte die auch von Ull-
rich problematisierte Formulierung von Antisemitismus als „Wahrnehmung“ 
in der IHRA als „gefährlich nah an einer Korrespondenztheorie“ (Jensen 2022: 
2).  

Als Gegenentwurf zur IHRA-Arbeitsdefinition wird seit 2021 im Rahmen 
desselben Debattenstrangs die von einem internationalen Zusammenschluss 
von Forschenden im Frühling 2021 herausgebrachte „Jerusalem Declaration 
on Antisemitism“ (im Folgenden JDA) debattiert. Während viele der promi-
nenten Kritiker:innen der IHRA-Arbeitsdefinition die JDA mitverfasst oder 
unterzeichnet haben, werden dieser Definition wiederum von im akademischen 
Raum tätigen Verfechter:innen der IHRA-Arbeitsdefinition methodische 
Schwächen sowie ein fehlender Anwendungsbezug, ein politischer Duktus und 
Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen (vgl. z.B. Rensmann 2021; Bernstein et 
al. 2021). So gab z.B. der Politologe Lars Rensmann an, die JDA aus „Sicht 
der Antisemitismusforschung“ zu bewerten und bezeichnet die Verfasser:in-
nen der JDA im Gegensatz dazu als „Intellektuelle“ (Rensmann 2021). 

Inhaltlich verortet sich die Kontroverse um beide Definitionen weitgehend, 
wenn auch nicht ausschließlich, um ihre Positionierung zum israelbezogenem 
Antisemitismus: So wird der JDA-Definition von Rensmann beispielsweise 
unterstellt, eine „partikularistische Palästina-Solidarität“ zu vertreten (2021), 
während Jensen (2022:1) in seiner Kritik der IHRA-Definition beklagt, dass 
ein Großteil der Antisemitismusforschung nicht notwendigerweise etwas vom 
Israel-Palästina-Konflikt verstünde. 
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4 Politisierte Aushandlungsprozesse 

Meiner Auffassung nach wird an den hier dargestellten Ereignissen und Dis-
kursen auf verschiedene Weise deutlich, dass die gegenwärtige ‚Antisemitis-
musdebatte‘ als Politisierungsprozess interpretiert werden kann. Eine entspre-
chende Deutung verweist dabei gleichzeitig auf die Grenzen der Erklärungs-
ansätze, die eine Versicherheitlichung oder Verrechtlichung der aktuellen De-
battenlage ausmachen. 

Wie in Abschnitt 2 dargelegt, postulieren politikwissenschaftliche Kon-
zepte der Verrechtlichung sowie Versicherheitlichung (aus unterschiedlich ge-
lagerten Gründen) eine Verengung des öffentlichen Diskurses sowie eine Ein-
schränkung des politischen Aushandlungsspielraums. Im Rahmen der aktuel-
len ‚Antisemitismusdebatte‘ wird in diesem Kontext mit der teilweise als 
quasi-rechtlich angewandten IHRA-Definition argumentiert, die die Hand-
lungsgrundlage von immer mehr staatlichen wie nichtstaatlichen Institutionen 
im Kampf gegen Antisemitismus bilde. Antisemitismus werde so im Sinne ei-
ner Verrechtlichung immer stärker als regulativ zu lösendes Ordnungsproblem 
gefasst (vgl. Ullrich 2020). Durch die zunehmende Rahmung von Antisemitis-
mus als sicherheitspolitisch relevante Bedrohung würden außerdem Argu-
mente und Praktiken sicherheitspolitischer Handlungslogiken in unverhältnis-
mäßiger Weise im öffentlichen Raum durchgesetzt. Beide Prozesse führten zu 
einer Schließung von Diskussionsräumen, behinderten eine offene Debatte 
über Antisemitismus und führten gegebenenfalls sogar zu einer Einschränkung 
von Grundrechten. Aus den skizzierten Szenarien ergeben sich demnach auch 
bedeutende demokratietheoretische Implikationen.  

Die Nachzeichnung des empirischen Ablaufs von Einzelsträngen der ‚An-
tisemitismusdebatte‘ zeigt jedoch bereits in ihrer reduziert wiedergegebenen 
Form deutlich, dass eine entsprechende Diskursverengung nicht in weitrei-
chendem Maß stattfindet. Zwar lassen sich (in den Fallbeispielen wie auch dar-
über hinaus) Versuche identifizieren, den Diskurs mittels einzelner Sprechakte 
oder Markierungen als „Sicherheitsproblem“ zu versicherheitlichen oder mit-
tels Rechtsfortbildung in legalistischer Perspektive zu ordnen. Entsprechend 
können z.B. journalistische Aufrufe gelesen werden, die in der Beschäftigung 
El Hassans ein Sicherheitsrisiko sehen (vgl. Adler 2021; Böss 2021) oder der 
Verweis von Lokalpolitiker:innen in Frankfurt und München oder der DIG 
Leipzig auf die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland durch 
BDS. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich auch in den akademischen Auf-
rufen zur Verteidigung der IHRA-Arbeitsdefinition ein Ruf nach Versicher-
heitlichung der Debatte erkennen, wenn beispielsweise Rensmann (2021) 
schreibt, die JDA versuche, den „‚politischen Raum‘ für israelfeindliche Posi-
tionen und Gewaltdrohungen als legitime Gesprächsbeiträge zu erweitern“ 
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oder wenn er den Autor:innen der JDA eine „Bagatellisierung von institutio-
nellem, kulturellem und codiertem Antisemitismus“ bescheinigt, die  einer 
Aufforderung zur De-Sensibilisierung gegenüber antisemitischen kulturellen 
Codes und camouflierten Ressentiments“ gleichkomme. Die hier genannten 
Beispiele widersprechen im Kern jedoch einer Versicherheitlichung oder Ver-
rechtlichung, denn sie bleiben gerade nicht im luftleeren Raum stehen und wer-
den ‚schlicht‘ angenommen, sondern erfahren in den verschiedenen Räumen, 
in denen sie vorgebracht werden, entschiedenen Widerspruch: durch offene 
Briefe, wissenschaftlich argumentierte Gegendarstellungen, andere Politi-
ker:innen oder Gerichtsurteile.  

Das oftmals vorgebrachte Argument der ‚quasi-rechtlichen‘ Nutzung der 
IHRA-Arbeitsdefinition, welche eine Verrechtlichung implizieren könnte, ist 
ebenfalls eine genauere Betrachtung wert. So lassen sich zwar politische Be-
strebungen nachweisen, die IHRA-Definition auch im juristischen Kontext zu 
etablieren. Gleichzeitig zeigt die Untersuchung der Gerichtsverhandlung um 
öffentliche Raumnutzungen, dass die rechtliche Aushandlung hier deutlich 
komplexer abläuft und nicht im Stillen ohne Widerspruch aus Politik oder Zi-
vilgesellschaft stattfindet. Auch treten die Gerichte selbst im Sinne einer libe-
ralen Rechtsprechung klar als politische Akteur:innen auf. Somit wird zwar 
vielleicht im Falle der Raumnutzung durch BDS versucht, im Sinne einer Ver-
rechtlichung Politik zu machen, diese Versuche sind aber nicht gleichzusetzen 
mit einer Verrechtlichung des Gesamtprozesses (und verweisen darüber hinaus 
auf die konzeptionellen Schwächen eines als apolitisch angenommenen Pro-
zesses der Verrechtlichung). 

Während also durch die strategische Einsetzung von Gerichten oder die 
narrative Übernahme von ‚Bedrohungsszenarien‘ gemäß einer sicherheitsrele-
vanten Logik in aktuellen Antisemitismusdebatten einzelne, versicherheitli-
chende oder verrechtlichende Handlungsschritte durchaus identifizierbar sind, 
ziehen diese (Sprech-)Akte eben nicht unbedingt eine umfangreichere Versi-
cherheitlichung oder Verrechtlichung mit sich. Die in allen drei Fallbeispielen 
stattfindenden Aushandlungsprozesse und die gezeigte thematisierte Polarisie-
rung in verschiedene ‚Debattenseiten‘ sind nicht ohne weiteres mit den beiden 
Konzepten inhärenten Logiken eines stillschweigend einigen und annehmen-
den Publikums in Verbindung zu bringen.  

In diesem Sinne lassen sich alle drei abgebildeten Debattenstränge viel-
schichtiger und weniger deterministisch deuten, wenn sie als Politisierungs-
prozesse interpretiert werden. Gemäß dem in Abschnitt 2.2 dargestellten Ver-
ständnis von Politisierung lässt sich ein Politisierungsprozess dabei als eine 
polarisierte Aushandlung über einen bestimmten Zeitraum, stattfindend in ver-
schiedenen ‚Arenen‘ unter Beteiligung verschiedener Akteur:innen und durch 
sie vertretenen Positionen, identifizieren.  

In allen drei Strängen zeigt sich die Prozesshaftigkeit der Politisierung der 
‚Antisemitismusdebatte‘. Diese gibt zugleich Aufschluss über die Bedeutung 
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des zeitlichen Ablaufs in Relation zu den jeweils beteiligten Akteur:innen. 
Während die personenbezogene Debatte um Nemi El-Hassan sich zeitlich klar 
abgrenzen lässt und nur relativ kurz andauerte, laufen die Debatten um die 
BDS-betreffende Raumnutzung sowie die akademische Aushandlung über die 
Sinnhaftigkeit der verschiedenen Antisemitismusdefinitionen bereits mehrere 
Jahre. Erstere scheint durch das Urteil aus Leipzig vorzeitig zu Ende zu gehen, 
es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Debatte auch hier durch weitere 
Handlungsschritte neu entfacht wird. Die skizzierten Debattenstränge zeigen 
außerdem die Vielfalt der involvierten Akteur:innen im Prozess: Neben (Lo-
kal-)politiker:innen, parteipolitischen Gremien und lokalen wie national wir-
kenden Gerichten sind Medien, jüdische Gemeinden, zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen und spontane zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse ebenso 
vertreten wie Wissenschaftler:innen mit verschiedensten Forschungshinter-
gründen. Die Austragungsorte oder Arenen sind entsprechend divers. 

In den untersuchten Beispielen lässt sich darüber hinaus eine ‚Seitenbil-
dung‘ identifizieren, in der jeweils fallspezifische Argumente aufgebracht wer-
den, die aber auch symptomatisch für die ‚Antisemitismusdebatte‘ in ihrer Ge-
samtheit stehen: In der Debatte um die Nutzung städtischer Räume durch BDS-
nahe Akteur:innen steht ein zumeist mithilfe der IHRA-Arbeitsdefinition be-
gründetes Sicherheitsnarrativ durch Politiker:innen und zivilgesellschaftliche 
bzw. religiöse (Betroffenen-)Organisationen einem liberalen Grundrechtsan-
spruch des Bundesverwaltungsgerichts, einzelner (Partei-)Politiker:innen und 
wiederum anderer zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse gegenüber. Auch 
in der wissenschaftlichen Debatte um die Zweckhaftigkeit der verschiedenen 
Antisemitismusdefinitionen findet eine ‚Seitenbildung‘ statt, die sogar von den 
Teilnehmenden als solche benannt wird. Der Debattenstrang um Nemi El-
Hassan dreht sich zumindest vordergründig um die Frage, inwieweit eine ge-
teilte Positionierung oder Definition, ein bestimmtes Verständnis von Antise-
mitismus in einer postmigrantischen Gesellschaft erforderlich oder normativ 
wünschenswert ist und wie divers die persönlichen Erfahrungen, die die Ein-
stellung zu diesem Thema prägen, sein können oder sollen. 

Die untersuchte Empirie macht deutlich, dass die Markierung des Themas 
Antisemitismus als politisch ‚funktioniert‘ und ein anschließender Aushand-
lungsprozess stattfindet. Eine ‚Antisemitismusdebatte‘, die unter Aufsicht und 
Teilnahme einer größeren Öffentlichkeit mit einem so heterogenen Set von 
Akteur:innen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Modi und In-
strumenten ausgetragen wird und verschiedene Positionen offenlegt, zeugt 
trotz polarisierender wie auch im Einzelnen versicherheitlichender und ver-
rechtlichender Elemente insgesamt von einem Politisierungsprozess, der die 
gesellschaftlichen Positionierungen zu israelbezogenem Antisemitismus auf-
zeigt.  
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5 Fazit 

Prozesse von Verrechtlichung sowie Versicherheitlichung werden in der Regel 
aus jeweils unterschiedlichen Handlungslogiken heraus als den (demokra-
tisch-)politischen Prozess beschneidend interpretiert. Ich argumentiere dem-
gegenüber, dass Versuche, ein Themenfeld zu verrechtlichen bzw. zu versi-
cherheitlichen, bis zu einem gewissen Grad zunächst auf die Politisierung ei-
nes Themas deuten können. In der Analyse der aktuellen ‚Antisemitismusde-
batten‘ scheint es demnach verkürzt, lediglich auf die diskursverengenden Im-
plikationen einzelner versicherheitlichender oder verrechtlichender Hand-
lungsschritte oder Argumente hinzuweisen. Als breitere Politisierungsbewe-
gung analysiert lassen sich die gegenwärtig stattfindenden, diversen Hand-
lungsräume und dort ausgetragenen komplexen Aushandlungsprozesse präzi-
ser erfassen. Eine entsprechend angelegte Analyse ermöglicht, der These der 
maximalen Diskursverengung empirisch fundierte Gegenargumente entgegen-
zusetzen. Ohne die derzeit oft benannten Gefahren tiefgreifender gesellschaft-
licher Polarisierung einerseits und Diskursverengungen andererseits zu negie-
ren, kann so gezeigt werden, dass die aktuell zu beobachtenden Aushandlungs-
prozesse eine Vielzahl unterschiedlicher Akteur:innen, Themen, Handlungs-
räume beinhalten und in der Gesamtheit komplexer, weniger diskursverengend 
und nicht zuletzt deutlich ergebnisoffener ablaufen, als im Zuge der bisherigen 
wissenschaftlichen Betrachtung nahegelegt wird. 

Eine umfangreichere Untersuchung der Situation in Deutschland muss die 
Handlungsabläufe im Rahmen des Politisierungsprozesses noch detaillierter 
untersuchen, um Mechanismen und Handlungsweisen gezielter aufzeigen zu 
können und im Umkehrschluss die theoretischen Grundannahmen von Politi-
sierungsprozessen schärfen zu können. Demnach sollten im Rahmen der ‚An-
tisemitismusdebatte‘ weitere Debattenstränge in anderen Arenen in den Blick 
genommen werden, beispielsweise der Umgang mit der IHRA-Arbeitsdefini-
tion durch Staatsanwaltschaften, zivilgesellschaftliche Präventions- und Bil-
dungsprojekte oder einzelne Sicherheitsbehörden. Es ist davon auszugehen, 
dass auch in diesen Räumen deutlich umfangreichere politische Aushand-
lungsprozesse stattfinden, die sich empirisch nachzeichnen lassen. Darüber 
hinaus sollte noch stärker herausgearbeitet werden, welche Implikationen sich 
insbesondere in Hinblick auf die dem Konzept der Politisierung zugrunde lie-
genden Konfliktlinien in dem Setting einer ‚postmigrantischen‘ Gesellschaft 
ableiten lassen und wie sich die (symbolische) Bedeutung Israels bzw. des 
Nahostkonflikts in dieser Debatte deuten lässt.
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